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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in ihrer Entscheidungsvorschau haben der Bundesfinanzhof und das 
Bundesverfassungsgericht besonders interessante Verfahren aufge-
listet, über die sie noch dieses Jahr entscheiden wollen. Die Fälle 
betreffen viele Fallkonstellationen von allgemeinem Interesse, 
beispielsweise zur Neuregelung der Gewerbesteuer im Rahmen der 
Unternehmenssteuerreform 2008. Auch bei den Gesetzesänderun-
gen geht es weiter – diesmal mit einem Bürokratieentlastungsge-
setz. Die Änderungen fallen zwar überschaubar aus, sind aber im-
merhin rundum erfreulich, was man nur von wenigen Steuergeset-
zen sagen kann. Hier sind alle Themen im Überblick: 

ALLE STEUERZAHLER 

Beitragserstattung der Krankenversicherung lohnt nicht immer , ...... 1 
Urteilsvorschau für das laufende Jahr ....................................... 2 
Neue Positivliste für weiterhin gültige Verwaltungsanweisungen , ..... 2 
Vorläufige Festsetzung der Erbschaftsteuer , .............................. 3 
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Vorläufiges Fazit zur E-Bilanz , .............................................. 2 
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Neues Gesetz zur Bürokratieentlastung ..................................... 5 
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GMBH-GESELLSCHAFTER & -GESCHÄFTSFÜHRER 

Zeitpunkt der Verlustrealisierung kann nicht gewählt werden , ........ 4 

ARBEITGEBER 

Einwand gegen Widerruf einer Lohnsteueranrufungsauskunft , ......... 4 

ARBEITNEHMER 

Selbst getragene Benzinkosten auch bei 1 %-Regelung abziehbar , ..... 3 

IMMOBILIENBESITZER 

Erbschaftsteuerbegünstigung für vermietete Wohnimmobilien ,........ 5 
Zu lange Generalsanierung kostet die Einkünfteerzielungsabsicht , .... 4 

KAPITALANLEGER 
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 Apr Mai Jun 

Umsatzsteuer mtl. 10. 11. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. 10. - - 

Lohnsteuer 10. 11. 10. 

Einkommensteuer - - 10. 

Körperschaftsteuer - - 10. 

Vergnügungsteuer 10. 11. 10. 

Gewerbesteuer - 15. - 

Grundsteuer - 15. - 

SV-Beitragsnachweis 24. 22. 24. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 28. 27. 26. 
 

 
 

KURZ NOTIERT 

Beitragserstattung der Kranken-
versicherung lohnt nicht immer 

Wer Krankheitskosten nicht bei der Kran-
kenversicherung geltend macht, sondern 
selbst trägt, um eine Beitragsrückerstat-
tung zu erhalten, hat steuerlich am Ende 
doppelt Pech: Die Krankheitskosten sind 
nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Münster weder als Sonderausgaben ab-
ziehbar – es sind schließlich keine Beiträ-
ge -, noch sind sie eine außergewöhnliche 
Belastung, weil sie schließlich freiwillig 
und nicht zwangsläufig getragen wurden. 
Gleichzeitig mindert die Beitragsrücker-
stattung die Höhe der abziehbaren Son-
derausgaben, so dass die Ersparnis am 
Ende mitunter sehr marginal ausfallen 
kann. 
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Urteilsvorschau für das laufende Jahr 
Der Bundesfinanzhof und das Bundesverfassungsgericht haben 
bekannt gegeben, über welche Verfahren sie in diesem Jahr 
entscheiden wollen. 

Mitunter kann es Jahre dauern, bis in einem Rechtsstreit ein Er-
gebnis feststeht, erst recht, wenn die höchsten Gerichte in der 
Sache entscheiden müssen. Weil viele Verfahren nicht nur für die 
Beteiligten von Bedeutung sind, veröffentlichen die Bundesgerich-
te immer wieder eine Liste 
der Verfahren, zu denen sie 
in den nächsten Monaten eine 
Entscheidung fällen wollen. 

Das hilft den Steuerzahlern 
vor allem bei der Entschei-
dung, ob es sich lohnen kann, 
den Steuerbescheid in einem 
vergleichbaren Fall durch ei-
nen Einspruch offen zu halten. Für Unternehmer und andere Steu-
erzahler sind vor allem folgende Verfahren interessant, die der 
Bundesfinanzhof und das Bundesverfassungsgericht in ihrer Ent-
scheidungsvorschau genannt haben: 

· Gewerbesteuerliche Hinzurechnung: Die gewerbesteuerliche 
Hinzurechnung von Zinsen, Mieten und Pachten hält das Finanz-
gericht Hamburg für verfassungswidrig und hat daher das Bun-
desverfassungsgericht angerufen. 

· Verlustabzugsbeschränkung: Ebenfalls vom Finanzgericht 
Hamburg kommt die Frage, ob es verfassungsgemäß ist, dass bei 
der Übertragung von mehr als 25 % des Kapitals an einer Kör-
perschaft innerhalb von fünf Jahren an einen Erwerber insoweit 
die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht ausgegliche-
nen oder abgezogenen Verluste nicht mehr abziehbar sind. 

· Betreuungsgeld: Nicht das Finanzgericht, sondern die Regie-
rung von Hamburg hat sich an das Bundesverfassungsgericht 
gewandt, weil sie das Betreuungsgeld für verfassungswidrig hält. 

· Stückzinsansprüche: Das Bundesverfassungsgericht muss ent-
scheiden, ob es zulässig ist, dass auf bei der Vererbung noch 
nicht fällige Stückzinsansprüche sowohl Erbschaftsteuer als 
auch Einkommensteuer erhoben wird. 

· Bewirtungskosten: Das Finanzgericht Baden-Württemberg will 
vom Bundesverfassungsgericht wissen, ob das Haushaltsbegleit-
gesetz 2004 verfassungsgemäß zustande gekommen ist. Es geht 
dabei um die Kürzung des Bewirtungskostenabzugs, die mit dem 
Gesetz von 20 % auf 30 % erhöht worden ist. 

· IHK-Mitgliedschaft: Außerdem muss das Bundesverfassungsge-
richt entscheiden, inwieweit die Zwangsmitgliedschaft für Un-
ternehmen bei den IHKs verfassungsgemäß ist. 

· Gewerbesteuerabzug: Der Bundesfinanzhof muss in einem Re-
visionsverfahren prüfen, ob er das seit 2008 geltende Betriebs-
ausgabenabzugsverbot für verfassungsgemäß erachtet. 

· Zinsschranke: Erneut muss sich der Bundesfinanzhof mit der 
möglichen Verfassungswidrigkeit der Zinsschranke befassen. 
Schon in einem früheren Verfahren haben die Richter erhebli-
che Zweifel an der Zinsschranke geäußert, was die Finanzver-
waltung aber vorerst nicht akzeptiert hat. 

Neue Positivliste für weiterhin 
gültige Verwaltungsanweisungen 

Es ist inzwischen zur Tradition geworden, 
dass das Bundesfinanzministerium im März 
zum Frühjahrsputz ansetzt und den Be-
stand an Verwaltungsanweisungen jätet. 
Dazu veröffentlicht das Ministerium eine 
Positivliste der weiterhin gültigen Schrei-
ben und gleich lautenden Erlasse der 
obersten Finanzbehörden der Länder. 
Rund 120 Verwaltungsanweisungen sollen 
nun nach dem 31. Dezember 2013 nicht 
mehr angewendet werden. Damit bewegt 
sich die Zahl der aussortierten Schreiben 
in etwa auf Vorjahresniveau. Dagegen ist 
die Liste der weiterhin gültigen Verwal-
tungsanweisungen fast 120 Seiten lang 
und nennt rund 1.650 Verwaltungsanwei-
sungen von Bund und Ländern. 

 

Vorläufiges Fazit zur E-Bilanz 

Seit 2012 gibt es die E-Bilanz, und die 
neuesten Jahresabschlüsse müssen Unter-
nehmen sogar zwingend elektronisch ans 
Finanzamt übermitteln. Eine Verfügung 
der Oberfinanzdirektion Nordrhein-West-
falen liefert nun ein vorläufiges Fazit zur 
E-Bilanz aus Sicht der Finanzämter. Dem-
nach sind die Finanzbeamten mit der E-
Bilanz nicht wirklich glücklich und haben 
regelmäßig mehr Arbeit mit einer elek-
tronischen Bilanz als mit den alten Pa-
pierbilanzen. Hauptgrund dafür ist, dass 
die E-Bilanzen trotz  des damit verbunde-
nen Mehraufwands für Unternehmen und 
Steuerberater oft wesentlich weniger In-
formationen enthalten. Oft würden Kon-
tennachweis und Anlagenspiegel fehlen 
und Rückfragen notwendig machen. 

 

Bilanzielle Folgen aus der 
Freigabe des Frankenkurses 

Mitte Januar hat die Schweizerische Nati-
onalbank völlig unerwartet erklärt, die bis 
dahin eisern verteidigte Obergrenze des 
Wechselkurses zwischen Schweizer Fran-
ken und Euro aufzugeben. Für die Bewer-
tung von Franken-Positionen im Jahresab-
schluss für 2014 ergeben sich daraus je-
doch keine Folgen. Das Institut der Wirt-
schaftsprüfer hat auf verschiedene Anfra-
gen hin erklärt, dass man von einem 
wertbegründenden Ereignis ausgeht, das 
sich also erst für die Zukunft auswirkt. Es 
gäbe keinen überzeugenden Grund, ein 
werterhellendes Ereignis anzunehmen, 
das sich bereits im Abschluss für 2014 
bemerkbar machen würde. 

 

 



 eichholz und partner     Rundschreiben   April 2015  3 

· Investitionsabzugsbetrag: In zwei Verfahren befasst sich der 
Bundesfinanzhof mit dem für einen Investitionsabzugsbetrag 
notwendigen Nachweis der Investitionsabsicht bei Betrieben im 
Gründungsstadium. Es geht darum, ob Planungsleistungen als 
Nachweis bereits ausreichen, und ob mangelnde finanzielle Mit-
tel ein Indiz für das Fehlen der Investitionsabsicht sind. 

· Teilwertabschreibung: Bei der Einnahmen-Überschuss-Rech-
nung ist eigentlich keine Teilwertabschreibung möglich. Zwei 
Revisionsverfahren geben dem Bundesfinanzhof nun die Gele-
genheit, diese Vorgabe zu überdenken. 

· Zeitreihenvergleich: Beim Zeitreihenvergleich wird in der Re-
gel wöchentlich ein bereinigter Wareneinkauf ermittelt, diesem 
der erzielte Erlös gegenübergestellt und so für jede Woche ein 
Rohgewinnaufschlagsatz ermittelt. Der Durchschnitt aus der 
Zehnwochenperiode mit dem höchsten durchschnittlichen Roh-
gewinnaufschlag wird dann auf das gesamte Jahr angewandt. 
Ob das eine geeignete Methode für die Gewinnschätzung eines 
Restaurants ist, prüft der Bundesfinanzhof in zwei Verfahren. 

· Körperschaftsteueranrechnung: Die Frage, unter welchen Vo-
raussetzungen Steuerzahler bei Gewinnausschüttungen von im 
Ausland ansässigen Kapitalgesellschaften die ausländische Kör-
perschaftsteuer auf ihre deutsche Einkommensteuer anrechnen 
können, ist Gegenstand zweier Verfahren beim Bundesfinanzhof. 

· Abgeltungsteuer: Zur Abgeltungsteuer stehen mehrere Ent-
scheidungen an. So muss der Bundesfinanzhof prüfen, ob der 
gesetzliche Ausschluss des Werbungskostenabzugs bei den Ein-
künften aus Kapitalvermögen jedenfalls dann verfassungswidrig 
ist, wenn der individuelle Steuersatz unter 25 % liegt. Weiterhin 
müssen die Richter entscheiden, ob der Antrag auf die tarifliche 
Besteuerung der Kapitaleinkünfte auch noch nach Bestandskraft 
des Einkommensteuerbescheides gestellt werden kann. Schließ-
lich geht es um die Frage, ob die gesetzlich vorgesehene Ver-
rechnung von Verlusten 
aus Wertpapierveräuße-
rungsgeschäften, die nach 
dem Halbeinkünftever-
fahren ermittelt wurden, 
mit Gewinnen, die unter 
die Abgeltungsteuer fal-
len und damit in voller 
Höhe entstanden sind, 
verfassungswidrig ist. 

· Kaufpreisaufteilung: Ein Verfahren geht um die Frage, inwie-
weit eine im Kaufvertrag für eine Immobilie festgeschriebene 
Kaufpreisaufteilung steuerlich anzuerkennen ist, wenn der bei 
der Aufteilung auf den Grund und Boden entfallende Wertanteil 
geringer als der amtliche Bodenrichtwert ist. 

· Anschaffungsnahe Herstellungskosten: Welche Aufwendungen 
bei der Prüfung auf anschaffungsnahe Herstellungskosten genau 
zu berücksichtigen sind, muss der Bundesfinanzhof in einem 
Verfahren konkretisieren. 

· Arbeitszimmer: Der Große Senat des Bundesfinanzhofs muss 
sich mit der Behandlung von Kosten für einen nur teilweise als 
Arbeitszimmer genutzten Raum auseinandersetzen. Ob und in 
welcher Höhe ein anteiliger Betriebsausgaben- oder Werbungs-
kostenabzug der Ausgaben möglich ist, soll der Senat prüfen. 

Vorläufige Festsetzung 
der Erbschaftsteuer 

Nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts hatte das Bundesfinanzministeri-
um bereits angekündigt, dass Erbschaft-
steuerbescheide nur noch vorläufig erge-
hen sollen. Die obersten Finanzbehörden 
der Länder haben jetzt gleich lautende 
Erlasse veröffentlicht, nach denen die 
Veranlagungen in vollem Umfang vorläufig 
durchzuführen sind. Das betrifft alle Fäl-
le, in denen die Erbschaftsteuer nach dem 
31. Dezember 2008 entstanden ist, also 
auch Erbschaften vor der Entscheidung 
des Gerichts, bei denen die Steuer noch 
nicht bestandskräftig festgesetzt ist. 

 

Bagatellgrenze für die Nichtan-
wendung der Abfärbewirkung 

Freiberufler müssen immer mit dem Risi-
ko leben, dass ihre gesamten Einkünfte zu 
gewerblichen Einkünften umqualifiziert 
werden, wenn sie auch nur in geringem 
Umfang eine gewerbliche Tätigkeit ausü-
ben. Eine Ausnahme von dieser Abfärbe-
wirkung gilt nur bei einem äußerst gerin-
gen Anteil gewerblicher Einkünfte. In ei-
nem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof 
die Bagatellgrenze nun präzisiert. Zu ei-
ner Abfärbung kommt es demnach nicht, 
wenn der gewerbliche Anteil der Umsätze 
3 % der Gesamtumsatzerlöse und 24.500 
Euro nicht übersteigt. Dabei sind die Net-
toumsätze zugrunde zu legen, um das 
Verhältnis der Umsätze bei unterschiedli-
chen Umsatzsteuersätzen nicht zu verfäl-
schen. Beim Eurobetrag für die Bagatell-
grenze haben sich die Richter am Gewer-
besteuerfreibetrag für Personengesell-
schaften orientiert. Es müssen daher bei-
de Grenzen eingehalten werden, damit es 
nicht zu einer Abfärbewirkung kommt. 

 

Selbst getragene Benzinkosten 
auch bei 1 %-Regelung abziehbar 

Einem Außendienstler hat das Finanzge-
richt Düsseldorf den vollen Abzug der 
selbst getragenen Benzinkosten für seinen 
Dienstwagen zuerkannt, die in seinem Fall 
fast der Höhe des steuerpflichtigen geld-
werten Vorteils für die Privatnutzung ent-
sprachen. Die Benzinkosten hält das Ge-
richt trotz Anwendung der 1 %-Regelung 
in voller Höhe für abziehbar, weil sie 
entweder für berufliche Fahrten und da-
mit zur Erzielung des Arbeitslohns aufge-
wendet wurden oder für den Erwerb von 
Sachlohn in Form der Dienstwagennut-
zung, sofern sie auf Privatfahrten entfal-
len. Das Gericht hat aber die Revision 
zum Bundesfinanzhof zugelassen.  
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· Dienstwagen-Zuzahlung: In einem Verfahren streitet der Ar-
beitnehmer mit dem Finanzamt um die Frage, ob monatliche 
Zuzahlungen für die Nutzung eines Firmenwagens als Werbungs-
kosten abzugsfähig sind, wenn die Zuzahlungen über dem nach 
der Fahrtenbuchmethode ermittelten Nutzungswert liegen. 

· Burn-Out: Für die Behandlung von Berufskrankheiten kann ein 
Werbungskostenabzug geltend gemacht werden. Der Bundesfi-
nanzhof muss entscheiden, ob auch ein Burn-Out eine typische 
Berufskrankheit ist, die den Werbungskostenabzug ermöglicht. 

· Zumutbare Belastung: Der Abzug von Krankheitskosten als au-
ßergewöhnliche Belastung ist nur möglich, soweit sie die zu-
mutbare Eigenbelastung übersteigen. Ob das verfassungsgemäß 
ist, muss der Bundesfinanzhof in zwei Verfahren entscheiden. 

· Diätverpflegung: Normalerweise sind Ausgaben für Diätverpfle-
gung nicht als außergewöhnliche Belastung abziehbar. Wie es 
sich aber verhält, wenn der Arzt Vitamine und andere Mikro-
nährstoffe zur Behandlung einer chronischen Stoffwechselstö-
rung verordnet, ist noch nicht 
entschieden. 

· eBay-Verkäufe: Unternehmer 
müssen möglicherweise auch 
für private eBay-Verkäufe Um-
satzsteuer abführen – jeden-
falls wenn es nach dem Fi-
nanzamt geht. Der Bundesfi-
nanzhof muss entscheiden, ob 
der private Verkauf von rund 100 Pelzmänteln, die der Kläger 
von seiner Mutter geerbt hatte, einer bereits bestehenden un-
ternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden kann und damit 
umsatzsteuerpflichtig wäre. 

· Vorsteuerabzug aus Gutschriften: Hat der Leistungsempfänger 
auch dann einen Anspruch auf Vorsteuerabzug, wenn die von 
ihm erteilten Gutschriften nicht den richtigen Leistenden aus-
weisen, er aber darauf vertraute, dass die Lieferungen durch 
die in der Gutschrift ausgewiesene Person erbracht wurden? Die 
Antwort auf diese Frage muss der Bundesfinanzhof finden. 

· Reihengeschäfte: Gleich drei Verfahren beim Bundesfinanzhof 
drehen sich um die Frage, welcher Lieferung die Warenbewe-
gung bei einem Reihengeschäft zuzuordnen ist. Dabei muss er 
auch klären, ob es relevant ist, dass der Ersterwerber dem Erst-
lieferer mitteilt, dass ein Weiterverkauf erfolgt. 

· Erbschaftsteuerbefreiung für Familienheim: Ein selbst genutz-
tes Familienheim ist bei der Erbschaftsteuer steuerfrei, wenn es 
von den Erben unverzüglich selbst genutzt wird. Was genau un-
ter „unverzüglich“ zu verstehen ist, beispielsweise bei einer 
längeren Erbauseinandersetzung, muss der Bundesfinanzhof in 
zwei Verfahren klären. 

· Auslandsspenden: Auch Spenden ins Ausland sind mittlerweile 
in bestimmten Fällen als Sonderausgaben abziehbar. Über die 
genauen Anforderungen an den Nachweis muss der Bundesfi-
nanzhof allerdings noch entscheiden. 

· Luftverkehrsteuer: Zwei Verfahren beim Bundesfinanzhof be-
treffen die Frage, ob das Luftverkehrsteuergesetz verfassungs-
gemäß und unionsrechtskonform ist. ³ 

 

Einwand gegen Widerruf einer 
Lohnsteueranrufungsauskunft 

Eine erteilte Lohnsteueranrufungsaus-
kunft kann das Finanzamt auch widerru-
fen. Dazu hat der Bundesfinanzhof nun 
festgestellt, dass der Widerruf einer Aus-
kunft ein feststellender, aber kein voll-
ziehbarer Verwaltungsakt ist. Deshalb ist 
gegen den Widerruf kein Antrag auf Aus-
setzung der Vollziehung möglich. Dem 
Arbeitgeber bleiben damit nur andere 
Rechtsmittel, wenn er mit dem Widerruf 
nicht einverstanden ist. 

 

Zu lange Generalsanierung kostet 
die Einkünfteerzielungsabsicht 

Es ist grundsätzlich Sache des Vermieters, 
darüber zu entscheiden, ob und inwieweit 
Renovierungsarbeiten aus Zeit- oder Geld-
gründen langsamer oder schneller ausge-
führt werden sollen, und ob die Arbeiten 
in Eigenleistung durchgeführt werden. 
Irgendwann ist aber die Grenze erreicht: 
Bei einer Generalsanierung, die sich über 
mehr als neun Jahre hingezogen hat, und 
während der keine Wohnung vermietet 
war, sah der Bundesfinanzhof die Grenze 
als überschritten an. Das Finanzamt sei 
hier zu Recht nicht mehr von einer Ein-
künfteerzielungsabsicht ausgegangen und 
habe damit auch den Werbungskostenab-
zug streichen dürfen. Der Vermieter hat 
zwar  laut dem Bundesfinanzhof einen 
inhaltlich angemessenen, aber zeitlich 
begrenzten Entscheidungsspielraum, in 
dem er über die Fortführung seiner Ver-
mietungstätigkeit entscheiden muss.  

 

Zeitpunkt der Verlustrealisierung 
kann nicht gewählt werden 

Nicht immer lässt sich eine Kapitalgesell-
schaft mit Gewinn auflösen. Die Gesell-
schafter müssen dann aufpassen, dass sie 
den Auflösungsverlust zum richtigen Zeit-
punkt geltend machen. In der Regel ent-
steht der Verlust nämlich erst dann, wenn 
die Liquidation der GmbH abgeschlossen 
ist. Manchmal ist es dann aber schon zu 
spät, den Verlust noch steuerlich geltend 
zu machen, wie jetzt ein Gesellschafter 
beim Finanzgericht Köln feststellen muss-
te. Das Finanzamt hatte sich nämlich auf 
ein Urteil des Bundesfinanzhofs berufen, 
nach dem ausnahmsweise ein früherer 
Zeitpunkt für die Verlustrealisierung an-
zunehmen sei, wenn mit einer wesentli-
chen Änderung des bereits festgestellten 
Verlustes nicht mehr zu rechnen ist. Das 
Finanzgericht hat sich dem angeschlossen 
und bestätigt, dass der Verlust zwei Jahre 
früher hätte erklärt werden müssen. 
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Neues Gesetz zur Bürokratieentlastung 
Das neue Bürokratieentlastungsgesetz enthält auch Änderun-
gen im Steuerrecht, insbesondere bei der Buchführungspflicht. 

Die Bundesregierung hat Ende 2014 ein Paket mit 21 Maßnahmen 
beschlossen, das den vielversprechenden Namen „Eckpunkte zur 
weiteren Entlastung der mittelständischen Wirtschaft von Bürokra-
tie“ trägt. Aus dem Beschluss ist mittlerweile ein Gesetzentwurf 
hervorgegangen, den das Bundeskabinett am 25. März 2015 verab-
schiedet hat. Das „Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittel-

ständischen Wirtschaft von 
Bürokratie“ wird jetzt an den 
Bundestag weitergeleitet und 
soll noch vor der Sommerpau-
se verabschiedet werden. 

Von den Plänen sollen – wie 
es der Name des Gesetzes 
bereits andeutet - vor allem 
kleinere Unternehmen durch 

die Entlastung von Berichtspflichten profitieren. In dem Gesetz 
sind aber auch steuerrechtliche Änderungen vorgesehen. Die Än-
derungen sollen teilweise ab 2016, teilweise aber auch schon ab 
dem Tag der Verkündung in Kraft treten. Im Einzelnen sieht das 
Gesetz folgende Maßnahmen vor: 

· Buchführungspflicht: Durch die Anhebung der Grenzbeträge im 
Handelsgesetzbuch und in der Abgabenordnung um je 20 % wer-
den viele kleinere Unternehmen von der steuerlichen Buchfüh-
rungs- und Aufzeichnungspflicht befreit. Dabei wird die Um-
satzgrenze von 500 000 Euro auf 600 000 Euro angehoben und 
die Gewinngrenze von 50 000 Euro auf 60 000 Euro. 

· Faktorverfahren: Um das lohnsteuerliche Faktorverfahren in 
der Steuerklasse IV zu vereinfachen und der 2-jährigen Gültig-
keit von Freibeträgen anzupassen, soll ein beantragter Faktor 
künftig nicht mehr nur für ein Kalenderjahr, sondern ebenfalls 
für bis zu zwei Kalenderjahre gültig sein. Eine noch längere 
Laufzeit soll zunächst nicht festgelegt werden, weil sowohl 
Freibetrag als auch Faktor dann in der Regel zu ungenau wer-
den. Als weitere Ausbaustufe des Faktorverfahrens wird aller-
dings geprüft, ob zukünftig die Ergebnisse der Einkommensteu-
erveranlagung als Grundlage für eine Verlängerung des Faktor-
verfahrens dienen können, ohne dass hierfür ein spezieller An-
trag gestellt werden muss. 

· Kurzfristig Beschäftigte: Damit Arbeitgeber einfacher kurzfris-
tig Arbeitnehmer als Aushilfen beschäftigen können, ist die 
pauschale Erhebung der Lohnsteuer mit 25 % des Arbeitslohns 
möglich. Damit entfällt für kurzfristige Beschäftigte die An-
wendung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale. Die 
Lohnsteuerpauschalierung setzt aber voraus, dass der tägliche 
Arbeitslohn durchschnittlich 62 Euro pro Arbeitstag nicht über-
steigt. Als Folge der Einführung des Mindestlohns wird die tägli-
che Verdienstgrenze nun rückwirkend zum 1. Januar 2015 von 
62 Euro auf 68 Euro (8,50 Euro für 8 Arbeitsstunden) angehoben. 

· Kirchensteuerabzug: Zurzeit müssen alle Kirchensteuerabzugs-
verpflichteten (Banken, Versicherungen, Kapitalgesellschaften, 
Genossenschaften) jährlich darüber informieren, dass ein Abruf 
des Religionsmerkmals beim Bundeszentralamt für Steuern er-
folgt und dass der Kunde oder Anteilseigner ein Widerspruchs-
recht hat. Weil sich nur rund 0,5 % der Steuerzahler für einen 

Erbschaftsteuerbegünstigung für 
vermietete Wohnimmobilien 

Für zu Wohnzwecken vermietete Immobi-
lien reduziert sich die Erbschaftsteuer um 
10 %. Weil das Gesetz aber nicht klar re-
gelt, was „vermietet“ bedeutet, musste 
der Bundesfinanzhof entscheiden. Dem-
nach gibt es den Steuerbonus nicht, wenn 
die Vermietung erst durch den Erben be-
trieben wird. Die Steuerbegünstigung  
fällt also weg, wenn die geerbte Immobi-
lie zum Zeitpunkt der Entstehung der Erb-
schaftsteuer weder vermietet noch zu 
einer Vermietung bestimmt ist. Die Im-
mobilie ist dann zur Vermietung zu Wohn-
zwecken bestimmt, wenn eine konkrete 
Vermietungsabsicht des Erblassers be-
standen hat, mit deren Umsetzung be-
gonnen worden ist und sich dies anhand 
objektiv nachprüfbarer Tatsachen belegen 
lässt. 

 

Steuerfreie Einlösung von Gold-
Inhaberschuldverschreibungen 

Schon zum zweiten Mal hat das Finanzge-
richt Münster entschieden, dass die Einlö-
sung von Xetra-Gold-Inhaberschuldver-
schreibungen nicht zu steuerbaren Ein-
künften aus Kapitalvermögen führt. Die 
Schuldverschreibungen verbriefen das 
Recht auf die Lieferung von Gold, können 
aber auch an der Börse gehandelt wer-
den. Weil seit dem Kauf der Goldpreis 
deutlich gestiegen war, hatten sich die 
Anleger das Gold liefern lassen. Anders 
als die Finanzverwaltung sieht das Gericht 
darin aber weder eine Veräußerung, noch 
die Erfüllung einer sonstigen Kapitalforde-
rung, weil die Schuldverschreibung nicht 
auf Geld, sondern auf einen physischen 
Gegenstand lautet. In beiden Fällen hat 
das Gericht die Revision zugelassen. 
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Widerspruch entschieden haben, soll diese regelmäßig wieder-
kehrende Mehrfachversorgung mit Information abgeschafft 
werden. Statt der jährlichen Informationspflicht soll es daher 
künftig nur eine einmalige und individuelle Information wäh-
rend des Bestehens der Geschäftsbeziehung geben, die recht-
zeitig vor Beginn der Regel- und Anlassabfrage erfolgt. 

· Meldepflichten: In verschiedenen Wirtschaftsstatistikgesetzen 
wird die Jahresumsatzgrenze, ab der eine Meldepflicht besteht, 
für Existenzgründer von 500.000 Euro auf 800.000 Euro angeho-
ben. Im Umweltstatistikgesetz wird eine solche Umsatzgrenze 
für Existenzgründer jetzt eingeführt. Auch die Schwellenwerte 
für Meldungen zur Intrahandelsstatistik werden beim Warenein-
gang von 500.000 Euro auf 800.000 Euro angehoben. 

· Biogasmonitoring: Als letzte Maßnahme sieht das Gesetz eine 
Vereinfachung und Reduzierung der Berichtspflichten für das 
Biogasmonitoring vor. ³ 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax oder E-Mail an uns. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

eichholz und partner 

Schenkung eines Firmenanteils 
unter Nießbrauchsvorbehalt 

Die Schenkung von Betriebsvermögen ist 
in der Regel steuerbegünstigt möglich. Ein 
Fallstrick lauert aber bei der Schenkung 
unter Nießbrauchsvorbehalt, wie ein Ge-
schwisterpaar jetzt beim Bundesfinanzhof 
feststellen musste. Die Eltern hatten KG-
Anteile auf ihre Kinder unter Nieß-
brauchsvorbehalt übertragen und gleich-
zeitig den Gesellschaftsvertrag so geän-
dert, dass das Stimmrecht für Anteile im 
Fall eines Nießbrauchs dem Nießbraucher 
zustehen soll. Dadurch sind die Kinder 
aber nach Ansicht des Gerichts nie zu 
Mitunternehmern geworden, weil sie we-
der Eigeninitiative entfalten konnten noch 
Unternehmerrisiko trugen. Fehlt eines 
dieser Elemente ganz, liegt keine Mitun-
ternehmerstellung vor, und die Steuerbe-
günstigung für Betriebsvermögen scheidet 
aus. Das Urteil betraf noch das alte Erb-
schaftsteuerrecht, lässt sich aber sinnge-
mäß auch auf das neue Recht anwenden. 

 


